
 
 
 

 

Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg 
 

zur Umweltrevision eines 
 

Abfallzwischenlager mit Abfallbehandlungsanlage (Vermengung/Vermischung von 
Lösungsmitteln und Desinfektionsanlage) 

 
vom 27.09.2022 

 
Betreiber:   Firma REMONDIS Medison GmbH  
am Standort:  Brunnenstraße 138, 44536 Lünen 
  
Die Firma REMONDIS Medison GmbH betreibt am o. g. Standort eine Anlage zur 
zeitweiligen Lagerung, zum Umschlag und zur Behandlung von gefährlichen und 
nicht gefährlichen Abfällen (Nr. 8.11.1.2, 8.11.2.1, 8.11.2.4, 8.12.1.1 und 8.12.2 des 
Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. Tätigkeit nach Nr. 5.5 des Anhangs 1 der IE-RL). 
 
Datum der Überwachung:   09.08.2022 

Vor-Ort-Aufwand:  24,0  Personenstd.  

Aufwand der Vor- und Nachbereitung  20,0  Personenstd. 

Gesamtaufwand:  44,0 Personenstd. 

Art der Revision:  ☒ angemeldet / ☐ unangemeldet 

Zuständige Behörde:  Bezirksregierung Arnsberg Dezernat 52 

Weitere beteiligte Behörden:  Bezirksregierung Arnsberg Dezernat 55 – 

Arbeitsschutz 

  Kreis Unna – Gesundheitsamt 

  Stadt Lünen – Bauordnungsamt  

 

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig über-
wacht: 
 
Luft (Emissionen), Lärmemissionen, Boden (Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen, Abfalllagerung), Abfall 
 
Grundlage der Überprüfung: § 52 BImSchG sowie Genehmigungsbescheid 

gemäß § 16 BImSchG vom 25.02.2020, Az.: 900-
9130020-0010/AAG-0001 

 
Ergebnis der Überprüfung:  
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Geringfügige Mängel 

 

1. Zu geringes Rückhaltevolumen bei der Lagerung/Bereitstellung eines Biozids 

(wassergefährdender Stoff). 

Nachtrag: Der Mangel wurde durch Verwendung einer größeren Auffangwanne 

abgestellt. 

 

2. Errichtung und Betrieb eines Metallscanners zur Vorsortierung von Abfällen ohne 

vorherige Anzeige nach § 15 BImSchG. 

Nachtrag: Zwischenzeitlich wurde eine Entwurf einer Anzeige nach § 15 BImSchG 

eingereicht. 

 

3. Die Fluchtwegkennzeichnung der Halle 16b (Aufstellungsort der Desinfektionsan-

lagen) ist unzureichend. 

Nachtrag: Der Mangel wurde zwischenzeitlich durch Verbesserung der Flucht-

wegkennzeichnung abgestellt. 
 

4. Der Abschlussbericht des Prüfstatikers über die Bauüberwachung wurde dem 

Bauordnungsamt Lünen nicht fristgemäß vorgelegt. 

Nachtrag: Der Abschlussbericht wurde zwischenzeitlich nachgereicht. 
 

5. Die Fundamentierungsarbeiten wurden ohne die Begleitung eines Altlastensach-

verständigen, ohne Untergrunduntersuchungen und ohne Vorlage eines gut-

achterlichen Berichts an die untere Bodenschutzbehörde (Kreis Unna) durchge-

führt.  

Nachtrag: Gemäß der Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde werden 

angesichts der Art der Baumaßnahme und des Fortbestandes der unsensiblen 

Nutzung sowie unter Berücksichtigung der vollständigen Versiegelung und der 

fehlenden konkreten Anhaltspunkte für Untergrundkontaminationen nachträgliche 

Untergrunduntersuchungen als unverhältnismäßig angesehen. 
 

Veranlasste Maßnahmen: 

Der Betreiber wurde mündlich während der Inspektion und schriftlich aufgefordert die 

Mängel zu beseitigen. Die Mangelabstellung wird verfolgt und begleitet. 

 

Definition der Mängelcharakterisierung: 

 

Geringfügige Mängel  

 

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augen-

scheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 

Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Män-

gel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist. 

 

Erhebliche Mängel  
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sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 

Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist inner-

halb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die 

Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 

 

Schwerwiegende Mängel 

 

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 

akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung die-

ser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stillle-

gung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu über-

prüfen und zu dokumentieren. 

 

 


